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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

AG Baulandmanagement im Netzwerk Stadtentwicklung NRW 

 
Begründung: 

 

Die AG Baulandmanagement ist gemeinsam mit vier weiteren Arbeitsgemeinschaften Teil 

des im Frühjahr 2024 gegründeten Netzwerk Stadtentwicklung NRW (NWSE), das die Sy-

nergien zwischen den Arbeitsgruppen stärkt und fördert. 

Sie geht zurück auf den im Jahr 2000 gegründeten Arbeitskreis Baulandmanagement, wur-

de 2002 zum Forum Baulandmanagement NRW weiterentwickelt und ist seit April 2024 im 

NWSE organisiert. Als zentrale Plattform in Nordrhein-Westfalen dient sie dem praxisorien-

tierten Austausch zu Baulandstrategien und Baulandpolitik. 

Die Stadt Gladbeck hat seit der Gründung die Aufgabe der Geschäftsstelle für das Fach-

netzwerk übernommen und gibt diese nun ab. 

In der Sitzung wird mündlich berichtet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V.  

 

 

 

 - Dr. Volker Kreuzer - 

 Erster Beigeordneter/Stadtbaurat 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


